1.

Kein Halbabzugsverbot bei GmbH-Verlusten (BFH bestätigt seine 

Rechtsprechung)

Es ist geklärt, dass Erwerbsaufwand im Zusammenhang mit Einkünften aus § 17 Abs. 1 und Abs. 4 EStG nicht nach § 3 c Abs. 2 Satz 1 EStG nur begrenzt abziehbar ist, wenn dem Steuerpflichtigen keinerlei durch seine Beteiligung vermittelten Einnahmen zugehen (gegen BMF-Schreiben – Nichtanwendungserlass – vom 15.02.2010 – DStR 2010, 331) BFH, Beschluss vom 18.03.2010, IX B 227/09
2.
BMF hebt mit Schreiben vom 14.05.2010 den Nichtanwendungserlass zum Teilabzugsverbot (siehe Punkt 1) auf
Mit Urteil vom 25. Juni 2009 - IX R 42/08 - (BStBl 2010 II S. 220) und Beschluss vom 18. März 2010 (BStBl II S. xxx) hat der Bundesfinanzhof - entgegen der bisherigen Verwal-tungsauffassung - entschieden, dass der Abzug von Erwerbsaufwand (z. B. Betriebsvermö-gensminderungen, Anschaffungskosten oder Veräußerungskosten) im Zusammenhang mit Einkünften aus § 17 Absatz 4 EStG jedenfalls dann nicht nach § 3c Absatz 2 Satz 1 EStG be-grenzt ist, wenn der Steuerpflichtige keinerlei durch seine Beteiligung vermittelte Einnahmen erzielt hat. 

Das BMF-Schreiben vom 15. Februar 2010 (BStBl I S. 181), nach dem die Grundsätze des BFH-Urteils vom 25. Juni 2009, a.a.O., nicht über den entschiedenen Einzelfall hinaus anzu-wenden ist, wird aufgehoben. 

Es ist beabsichtigt, die bisherige Verwaltungsauffassung im JStG 2010 durch eine gesetzliche Änderung in § 3c Absatz 2 EStG ab dem Veranlagungszeitraum 2011 festzuschreiben. 

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt veröffentlicht.  
3.
Beurteilung einer GmbH-Beteiligung als notwendiges Betriebsvermögen eines Bildjournalisten

Die GmbH-Beteiligung eines Bildjournalisten kann nicht allein deshalb als notwendiges Betriebsvermögen des freiberuflichen Betriebs beurteilt werden, weil der Bildjournalist 99 % seiner Umsätze aus Autorenverträgen mit der GmbH erzielt, wenn diese Umsätze nur einen geringfügigen Anteil der Geschäftstätigkeit der GmbH ausmachen und es wegen des Umfangs dieser Geschäftstätigkeit und der Höhe der Beteiligung des Steuerpflichtigen an der GmbH nahe liegt, dass es dem Steuerpflichtigen nicht auf die Erschließung eines Vertriebswegs für seine freiberufliche Tätigkeit, sondern auf die Kapitalanlage ankommt. BFH, Urteil vom 12.01.2010, VIII R 34/07 
4.

Zuflusszeitpunkt von Arbeitslohn bei Gutschrift von Beteiligungskapital 

Wird Arbeitnehmern auf Beteiligungskonten Beteiligungskapital gutgeschrieben, ist Zufluss von Arbeitslohn bereits im Zeitpunkt der Gutschrift anzunehmen. Dies gilt auch dann, wenn die Arbeitnehmer langfristig in der Verwendung der gutgeschriebenen Beträge beschränkt sind (Abgrenzung zum BFH-Urteil vom 14.05.1982 – VI R 124/77 – BStBl II 1982, 469). BFH, Urteil vom 11.02.2010, VI R 47/08

5.

BFH geht in mehreren Entscheidungen auf die Abgrenzbarkeit beruflicher und privater Veranlassungsbeiträge von Reisekosten und Fortbildungsveranstaltungen ein

Werbungskosten bei Teilnahme an einer Auslandsgruppenreise - Aufwendungen für eine Fortbildungsreise für Englischlehrer nach Dublin - Abgrenzbarkeit beruflicher und privater Veranlassungsbeiträge - Zeitanteile als sachgerechter Aufteilungsmaßstab siehe auch: Pressemitteilung Nr. 49/10 vom 2.6.2010, BFH vom 21.4.2010 VI R 5/07 

Aufteilung von Aufwendungen für eine gemischt veranlasste Fortbildungsveranstaltung 
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 50/10 vom 2.6.2010, BFH vom 21.4.2010 VI R 66/04 

Keine Aufteilung von Reisekosten bei untergeordnetem betrieblichem Anteil, BFH vom 17.12.2009, X B 115/09
